
Anordnung des WSA Rhein 
 
Am Freitag, den 15. August 2025 gilt in der Zeit von 22:00 Uhr bis ca. 
23:45 Uhr eine Schifffahrtssperre für den gesamten Schiffsverkehr 
anlässlich der Großveranstaltung „Ruhrorter Hafenfest 2025“ mit 
Großfeuerwerk. 
Die Sperrung gilt wie folgt: 
 
    a)   für die Talfahrt ab Rhein-Km 777,000  
    b)   für die Bergfahrt ab Rhein-Km 783,000     
 
Die Liegestelle „Mühlenweide“ ist in dem Zeitraum von 19:00 Uhr bis 
02:00 Uhr für die gesamte Schifffahrt gesperrt. 
Während der Schifffahrtsperre wird die Ein- und Ausfahrt der Ruhr, des 
Hafenkanals, des Hafenmundes, des Eisenbahnhafens sowie des 
Rheinpreußenhafens gesperrt.     
Den Anordnungen der Wasserschutzpolizei und der Wasserstraßen-und 
Schifffahrtverwaltung ist unbedingt Folge zu leisten. Die Schifffahrtssperre 
wird nach Beendigung der Veranstaltung durch das WSA aufgehoben. 
 


